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Änderung der Kantonalen Natur- und Heimatschutzverordnung

Der [Autor]

(Erlassen vom Landrat am ....)

I.

Keine Hauptänderung.

II.

GS IV G/1/2, Kantonale Natur- und Heimatschutzverordnung vom 2. Okto-
ber 1991 (Stand 1. Januar 2011), wird wie folgt geändert:

Art.  36
Bewirtschaftungsbeiträge bei Biotopen

1 Die Bewirtschaftungsbeiträge aufgrund dieser Verordnung bilden für den Bewirt-
schafter einen Anreiz für eine den Zielen des Naturschutzes angepasste Bewirt-
schaftung von naturschützerisch bedeutsamen Flächen. Sie werden zusätzlich 
zu den Beiträgen für extensiv genutzte Flächen gemäss der eidgenössischen Di-
rektzahlungsverordnung ausgerichtet.

1 Die Bewirtschaftungsbeiträge aufgrund dieser Verordnung bilden für den Bewirt-
schafter einen Anreiz für eine den Zielen des Naturschutzes angepasste Bewirt-
schaftung von naturschützerisch bedeutsamen Flächen. Sie werden zusätzlich 
zu den Beiträgen für extensiv genutzte Flächen gemäss der eidgenössischen Di-
rektzahlungsverordnung ausgerichtet, sofern zusätzliche, nicht bereits anderwei-
tig abgegoltene Leistungen erbracht werden.

2 Die Beiträge für trockene und feuchte Magerstandorte werden in Form von 
Zuschlägen für eine vielfältige Flora und Fauna und für besonderen Bewirtschaf-
tungsaufwand ausgerichtet. Sie betragen 8 bis 15 Franken pro Are und Jahr. Die-
se Beitragssätze können durch das zuständige Departement periodisch der 
Teuerung angepasst werden.

2 Die Beiträge werden in Form von Zuschlägen für eine vielfältige Flora und Fau-
na und für die Abgeltung besonderer Aufwendungen oder Verpflichtungen ausge-
richtet. Sie betragen höchstens 8 Franken pro Are und Jahr. Der Regierungsrat 
regelt das Nähere zur Ausrichtung der Beiträge in einer Verordnung.

3 Für Flächen, für die trotz angepasster Bewirtschaftung keine flächenbezogenen
ökologischen Direktzahlungen ausgerichtet werden, können die Beiträge nach 
Absatz 2 um den Betrag erhöht werden, den diese Direktzahlungen ausmachen 
würden.

http://gesetze.gl.ch/data/IV-G.1.2/de


- 2- 

4 Ist in Biotopen von nationaler Bedeutung eine minimale Bewirtschaftung auch 
unter Berücksichtigung der Bewirtschaftungsbeiträge gemäss Absatz 2 sowie ei-
ner allfälligen Einzelhilfe des Bundes nicht mehr gewährleistet, so können die Be-
wirtschaftungsbeiträge so erhöht werden, dass dem Bewirtschafter der unge-
deckte Aufwand abgegolten wird.

5 Die Beitragssätze gemäss Absatz 2 gelten ab dem Bewirtschaftungsjahr 2014. 
Der Besitzstand der Vertragspartner bleibt bis zum ordentlichen Ablauf der bishe-
rigen Verträge gewahrt.

III.

Keine anderen Erlasse aufgehoben.

IV.

Diese Änderung tritt sofort in Kraft.

[Ort]

[Behörde]


